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Einleitung 

In den vergangeneo Jahrzehnten hat die Zahl der Gefährdungsdelikte stark 
zugenommen1• Der Gesetzgeber benutzt abstrakte und konkrete Gefährdungs-
delikte bis in die Gegenwart sehr häufig, um Verhaltensweisen im Vorfeld 
einer Verletzung zu pönalisieren. 

Dabei hat sich das strafrechtliche Schrifttum insbesondere in jüngerer Zeit 
mit den Gefährdungsdelikten in einer beträchtlichen Anzahl von Abhandlungen 
eingehend beschäftigf. Dennoch konstatiert man in der Strafrechtswissen-
schaft, die Erforschung der Gefährdungsdelikte stecke noch in den Anfängen'. 

Diese Feststellung beruht vor allem darauf, daß bislang im Mittelpunkt der 
Diskussion die Präzisierung des Begriffs der "konkreten Gefahr" und die Frage 
der Einschränkung der abstrakten Gefährdungsdelikte gestanden haben. Wenn 
auch die hierbei von der Strafrechtswissenschaft ermittelten Ergebnisse einen 
wichtigen Beitrag zur weiteren Aufklärung dieser beiden speziellen Problembe-
reiche geleistet haben, fehlt es weitgehend an vertieften Untersuchungen zu der 

1 Bereits im Jahr 1967 hat Lackner, Konkretes Gefährdungsdelikt, S. 1, in bezug 
auf die konkreten Gefährdungsdelikte festgestellt, daß sich diese Deliktsform "wie ein 
Ölfleck ausgebreitet" hat und "beinahe zum Lieblingskind des Gesetzgebers geworden" 
ist. Diese Aussage hat mehr als 30 Jahre später nichts an ihrer Aktualität verloren; sie 
trifft darüber hinaus erst recht auf die abstrakten Gefährdungsdelikte zu. 

2 Beispielhaft seien nur folgende Monographien genannt: Berz, Formelle Tatbe-
standsverwirklichung; Brehm, Abstraktes Getährdungsdelikt; Cramer, Vollrausch-
tatbestand; Demuth, Normativer Gefahrbegriff; DimiJratos, Das Begriffsmerkmal der 
Gefahr; Graul, Abstrakte Getährdungsdelikte; Reinhard v. Hippe/, Gefahrurteile und 
Prognoseentscheidungen; Herzog, Gesellschaftliche Unsicherheit; Horn, Konkrete 
Gefährdungsdelikte; Hoyer, Eignungsdelikte; KindMuser, Gefährdung als Straftat; 
Kratzsch, Verhaltenssteuerung; Lackner, Konkretes Getährdungsdelikt; Lagodny, Straf-
recht vor den Schranken der Grundrechte; Lin, Abstrakte Getährdungstatbestände; 
Martin, Umweltbeeinträchtigungen; Marxsen, Abstrakte Gefährdungsdelikte; A. Meyer, 
Die Gefährlichkeitsdelikte; Prittwitz, Strafrecht und Risiko; Saal, Vortäuschen einer 
Straftat; Trianta.fyllou, Gefährliche Körperverletzung; Vo[z, Abstrakte Gefährdungs-
delikte; Wolter, Objektive und personale Zurechnung. 

3 Roxin, Strafrecht AT I, S. 352; ebenso Hirsch, Festschr. f. Arth. Kaufmann, S. 
545; Kratzsch, JuS 1994, 372 (375); Schanemann, JA 1975, 787 (793). 
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Frage, welche Gefährdungsdeliktsstrukturen das Strafrecht überhaupt kennt4• 

Eine diesbezügliche eingehende Analyse hat bislang noch nicht stattgefunden. 
Das verwundert um so mehr, als Grundlage fiir die Erörterung der einzelnen 
Voraussetzungen der Gefährdungsdelikte die Antwort auf die Vorfrage sein 
muß, um welches spezifische Gefährdungsdelikt es sich überhaupt handelt. 

Die Klärung der jeweiligen Grundstrukturen ist folglich primäres Erfordernis 
für die weitere Auseinandersetzung mit diesen Stratbestimmungen, denn nur so 
kann überhaupt entschieden werden, welche Anforderungen mit den einzelnen 
Strafvorschriften verbunden sind, wie diese jeweils ausgestaltet sind und ob es 
gegebenenfalls - de lege ferenda - diesbezüglicher Modifikationen bedarf. 
Wesentliche Aufgabe der vorliegenden Untersuchung ist die Erforschung der 
vorhandenen Gefährdungsdeliktsstrukturen. Sie versteht sich zugleich als 
Beitrag zur dogmatischen Durchdringung dieses Deliktsbereichs. Das bedingt 
ebenfalls eine Einzelanalyse von Stratbestimmungen, welche von dieser Kate-
gorie (möglicherweise) betroffen sind. 

4 Gründliche Überlegungen dazu finden sich erstmals in der Monographie von Wol-
ter, Objektive und personale Zurechnung, S. 197 ff. Auch Wolter konstatiert jedoch, 
daß Einzelanalysen aller Tatbestände im Rahmen der Abhandlung nicht möglich seien 
(Wolter, a.a .O. , 189, 191, 320 mit Fußn. 867). 



1. Kapitel 
Die traditionelle Zweiteilung in 

abstrakte und konkrete Gerahrdungsdelikte 

Die überwiegende Ansicht in der Strafrechtswissenschaft unterscheidet aus-
schließlich zwischen abstrakten und konkreten Gefährdungsdelikten. Ein 
abstraktes Gefährdungsdelikt soll dadurch gekennzeichnet sein, daß in einer 
Strafbestimmung bloß ein typischerweise gefährliches Verhalten unter Strafe 
gestellt ist, ohne daß im Einzelfall - im Unterschied zu den konkreten Gefähr-
dungsdelikten - eine konkrete Gefährdung eines durch den Straftatbestand 
geschützten Rechtsgutobjekts gefordert wird1• Die konkreten Gefährdungsde-
likte umschreibt man dahingehend, daß im Einzelfall eine wirkliche Gefahr für 
ein durch die jeweilige Strafbestimmung geschütztes Objekt eingetreten sein 
müsse2• 

Wenn auch damit nach überwiegender Ansicht vom Ausgangspunkt eine 
Zweiteilung in abstrakte und konkrete Gefährdungsdelikte erfolgt, macht 

1 So beispielsweise Arzt/Weber, Strafrecht BT LH 2, S. 13; Berz, Formelle Tatbe-
standsverwirklichung, S. 7, 57 f., 64; Blei, Strafrecht AT, S. 82; Bohnert, JuS 1984, 
182 (183); Cramer, in: Schönke/Schröder, StGB, Vorbem. §§ 306 ff. Rdn. 3; Di-
mitratos, Das Begriffsmerkmal der Gefahr, S. 9 ff.; Fischer, GA 1989, 445; Geppert, 
Jura 1996, 639 (641); ders., Jura 1989, 417 (418); ders., NStZ 1985, 264; Horn, JZ 
1994, 1097 (1098); Horn/Hoyer, JZ 1987, 965; Jakobs, Strafrecht AT, S. 172; ders., 
ZStW 97 (1985), 751 (767 Fußn. 20); Jescheck!Weigend, Strafrecht AT, S. 264; Arthur 
Kaufmann, JZ 1963, 425 (431 f.); Küper, Strafrecht BT, S. 94; Lackner, StGB, Vor 
§ 13 Rdn. 32; Ostendorf, JuS 1982, 426 (429); Otto, Strafrecht BT, S. 389; Roxin, 
Strafrecht AT I, S. 281, 355; Schittenhelm, GA 1983, 310 (317); Schünemann, JA 
1975,787 (793); Weber, ZStW Beiheft 1987, 1 (21); We[zel, Strafrecht, S. 63; weitere 
Nachweise bei Graul, Abstrakte Gefahrdungsdelikte, S. 145 ff. Die hiervon abweichen-
den Ansichten werden jeweils im weiteren Verlauf der Untersuchung vorgestellt. 

Teilweise wird von einem "typischerweise" gefahrliehen Verhalten gesprochen, zum 
Teil auch von einem "generell" gefährlichen Verhalten. Zu der Frage des Verhältnisses 
beider Begriffe zueinander siehe unten 3. Kapitel, B, I. 

2 Etwa Berz, Formelle Tatbestandsverwirklichung, S. 55; Fischer, GA 1989, 445 
(446); Geppert, Jura 1989, 417 (418); Horn, in: SK StGB, Vor§ 306 Rdn. 4; Horn/ 
Hoyer, JZ 1987, 965; Jakobs, Strafrecht AT, S. 168 f.; Jescheck!Weigend, Strafrecht 
AT, S. 264; Lackner, StGB, Vor§ 13 Rdn. 32; Marxsen, Abstrakte Gefahrdungsdelik-
te, S. 3; Roxin, Strafrecht AT I, S. 281, 352. 


